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Freitag 

Amtlicher Teil. 
ZI. 4280/Reg. 

Kundmachung. 
Anläßlich besondererWahrnehmungen wird darauf 

aufmerksam gemacht, daß nach § 5 der Verordnung 
vom 9. April 1915, L. Gbl. Nr.  4, das Weiter
begeben der im kleinen Grenzverkehr aus der 
Schweiz bezogenen Artikel untersagt ist fand daß 
Übertretungen dieser Bestimmungen der Bestrafung 
nach der fürstl. Verordnung vom 9. Dezember 1858 
unterliegen. 

fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 4. Dezember 1916. 

Der fürstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

ZI. 43 U/Reg. 
Kundmachung 

detreffend Gewährung von Anbanprämie». 
I m  Einvernehmen mit der fürstl. Regierung hat 

der Landtag zur tunlichsten Förderung der im I n 
teresse der Lebensmittelversorgung des Landes ge
legenen vermehrten Bodenbestellung Anbauprämien 
von 4 Kr. für je 100 Quadratklafter Neubruch 
bewilliqt. 

Gesuche um Anweisung dieser Prämien sind bei 
jener Ortsgememde, in deren Gebiete sich der Neubruch 
befindet, einzubringen und seitens derselben nach 
Überprüfung der Richtigkeit der gemachten An
gabe über daß Maß der umgebrochenen Fläche an 

ürstl. Regierung zu leiten. 
Die Vorlage dieser Gesuche hat für die Winter

saat bis spätestens Ende d. M .  und für die kom
mende Sommersaat bis spätestens Ende Mai 1917 
zu erfolgen. 

Fürstliche Regierung. 
V a d u z ,  am 5. Dezember 1916. 

Der fstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

ZI. 4307/Reg. 
Kundmachung 

betreffend die neuerliche Abhaltung von Wander« 
kursen für Baugewerbetreibende. 

Auf Grund des Landtagsbeschlusses vom 25. 
November 1916 werden in den kommenden Winter-
monaten in jenen Gemeinden, in denen sich eine 
hinreichende Zahl von Teilnehmern meldet, neuer-

K n t s t c ß u n g  u n d  Ki i twi lkki i i lg  d e r  L a n d e s -
schul« 1857 —15(16. 

(Aus dem Jahresberichte der Landesschule in Vaduz 
vom Schuljahre 1915/16). 

Bon den 541 Schülern, die seit dem Bestiande 
der Schule in dieselbe eingetreten sind, waren 
aus' Balzers 28, aus Triefen 46, aus Triesenberg 
34, aus Baduiz 286, aus Schaan 88j, aus P lan 
ken 5, aus' Eschen 15, aus Mauren 7, aus 
Schellenberg 2, aus' Ruggell 3, aus Ganchrin 1', 
Müs' dem Ausland 26. 

3. L e h i r z i e l  d e r  L a n d e s f c h u l e .  
Die LandeAschule ist eine öffentliche Lchran-

Krlt. S i e  umfaßt vorläufig drei JckhreÄkurse «oder 
Klassen und Hat die Schüler zum Eintritte i n  
die vierte Klasse einer Obervealschule vörzube-
reiten. F ü r  Schüler, welche in  die füinfte Klassie 
einer Oberrealschule eintreten wollen, wird auch 
ein vierter KulÄ gehalten. 

I n  diese Schule können nur  solche Schüler 
und Schülerinnen aufgenommen werden, welche 
wenigstens den ersten Jahrgang der dritten Klassk 
der lh'ierländischen Elementarschulen mit dem 
Zeugnisse der Befähigung zum Aufsteigen in  
die Höhere Wteilung zurückgelegt haben, oder, 
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lich Wanderkurse für Baugewerbetreibende äbge-
halten. 

Die Dauer dieser Kurse, deren Beginn später 
bekanntgegeben wird, ist auf 4 Wochen festgesetzt, 
während welcher allwöchentlich an 2 Tagen durch 
je 3 Stunden in nachstehenden Gegenständen Un-
terricht erteilt werden wird: 

1. Linearzeichnen in Verbindung mit Wieder-
holungen aus dem Lehrstoff der Planimetrie — 
Darstellung von geometrischen Körpern und ein-
fachen Bauobjekten in Grund- und Aufriß, Seiten
anzahl und Schnitten. 

2. Bauzeichnen - -  Entwerfen von einfachen Bau
teilen sowie Wohn- und Wirtschaftsgebäuden — 
Detailzeichnungen. 

3. Praktische Hebungen an Bauobjekten. 
Für  die Freqnentanten der früheren Kurse tritt 

eine entsprechende Erweiterung dieses Unterrichts-
programmes ein. 

Die Teilnehmergebühr beträgt 5 Kr. 
Die nötigen Behelfe und Lehrmittel werden auf 

Kosten des Landes beigestellt. 
Die Anmeldungen zur Teilnahme an diesen Kur-

sen sind bis längstens 16. Dezember l. I .  ünter 
gleichzeitigem Erlag der Kursgebühr von 5 Kr. bei 
der fürstl. Regierung einzubringen. 

Anmelder aus einer Gemeinde, in welcher wegen 
unzureichender Teilnehmerzahl ein eigener Kurs 
nicht abgehalten werden kany, können an dem Kurse 
der Nachbargemeinde teilnehmen oder die erlegte 
Kursgebühr wieder beheben. 

Fürstliche Regierung. 
V a d u z ,  am 5. Dezember 1916. 

Der fürstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

Nichtamtlicher Teil. 
Baterland. 

Kaiser Franz Josef, -s- Am 30. November fand 
öber Veranlassung der fstl. Regierung in der Pfarr-
kirche zu Vaduz aus Anlaß des Hinscheidens Seiner 
Majestät des Kaisers von Oesterreich ein feierlicher 
Trauergottesdienst statt. Das Presbyterium war in 
würdigem Trauerschmucke. Dem assistierten Requiem 
wohnten bei die fürstlichen Beamten, der Landtag, 
die Finanz-, Post- und Zollbeamten, der Gemeinde
rat von Vaduz, sämtliche Elementar- und Landes
schüler und eine zahlreiche Menge Ortsangehöriger. 

sofern sie aus dem Auslande kommen, eine dem 
LchWiel obiger Klasse entsprechende Vorbildung 
nachweisen können. Mle oh!ne Ausnahme haben 
sich einer WfnahmeprHfunH 'zu unterziehen. 
Anmeldung hat beim Direktor der Anstalt zu 
geschehen. 

D'aZ Schuljahr beginnt in der Mitte des' Sev-
temVeir' iijtfi schließt in der M;tte de# Ju l i .  I m  
April sind tzwei Wochen Ferien. Schulfrei sind 
auch die Metzlichen Aerialtage und j toe t  Nach
mittage (Mittwoch und Sams'tag) einer jeden 
Woche. 

Die tägliche Unterrichtszeit beträgt i n  der Re
gel 6 Stunden und jzwar vormittags im Win-
ter von 8 bis' 11, im Sommer v>on 7 bis 11 
Uhr, nachmittags im Winter vvn 1 bis' 4, im 
Sommer !ovn 1 bis' 3 Uhr. I m  Siommer sind 
auch die DieMag-Nachmittage frei. 

Um den in  Vadulz wohnhaften Schülern Ge
legenheit p geben, sich auf  den Unterricht leichter 
'oorWbereiten und ihre Hausarbeiten unter ent-
Drehender Aufsicht und Anleitung Au besorgen, 
wird auf Anordnung des! Landesschulrates in  
den Wintermonaten diesen Schülern Gelegenheit 
geboten, außer der Schulzeit gemeinsam«^ S t u -
dium zu halten. Einer der Lchtrer W r t  dabei 
die Mfficht. 

den 8. Dezember 1916.  

Hoher Besuch. Seine Durchlaucht Prinz Johannes 
von und zu Liechtenstein ist mit Höchstseiner Ge-
mahlin und drei Kindern am letzten Freitag den 
1. d. M .  zu mehrtägigem Aufenthalte in Vaduz ein
getroffen; am Samstag traf Prinz Karl Emanuel, 
der zweite Sohn des durchlauchtigsten Paares, aus 
der Schweiz kommend, hier ein. Die Abreise er-
folgte am 5. bezw. 6. Dezember. 

Vermißt. Seit  letzten Samstag ist der ledige 
David Steger aus Balzers abgängig. Nach ver-
schiedenen Verumständnngen dürfte er im Rhein den 
Tod gefunden haben. 

Todesfall. Am 29. November starb in Zürich 
nach langer Krankheit Herr Peter Balzer im Alter 
von 61 Jahren. Der Verewigte war in Vaduz ge
boren, stammte aber von Alvaschein in Graubünden. 
Seit 40 Jahren war er im Art. Institut Orell Füßli 
in Zürich in künstlerischer Richtung tätig und hat 
an dem Wiederaufleben der katholischen Sache in 
Zürich hervorragenden Anteilgenommen. Als häufiger 
Besucher der hiesigen Höhenkurorte hat seine kunst-
geübte Hand die schönsten Partien unserer Alpen
welt mit deren Leben und Treiben in Bildern fest
gehalten, welche Bilder als Ansichts- und Reklame
karten guten Zug haben und welche auch das Werk 
„Vorarlberg u. Liechtenstein von I .  C. Heer" schmücken. 
Ob seines bescheidenen und noblen Charakters genoß 
Herr Balzer in seinem großen Bekanntenkreise all
gemeine Hochachtung. Ehre seinem Andenken! 

Feuersgesahr. Am 29. November ist im Hause 
Nr. 18 auf Planken ein Fußboden angebrannt. Das  
Feuer entstand von den zum Fleischräuchern im Kessel
ofen unterhaltenen Feuer. Es  konnte noch gelöscht 
werden, ohne daß es größeren Umfang annahm. E s  
scheint nicht überflüssig, daran zu erinnern, daß schon 
wiederholt von Räucherfeuern aus Schadenfeuer ent
standen sind und daß es angebracht ist, beim Fleisch
räuchern die nötige Vorsicht nicht außer Acht zu lassen. 

Gedenktage für den Monat Dezember. Am 11. 
Dezember 1913 starb fürstl. Kabinettsrat v. I n  der 
Maur. Am 12. Dezember 1887 überbrachte Prinz 
Franz von Liechtenstein dem Papste zum 50jährigen 
Priesterjubiläum die Glückwünsche und Geschenke 
des Kaisers von Oesterreich. Am 16. Dezember 1886 
beschlossen die Triesenberger die gemeinsame Alpung. 
Am 21. Dez. 1907 starb 'Ingenieur Karl Schädler. 
Am 28. Dezember 1905 wurde das neue Regieruugs-
gebäude eröffnet. Am 29. Dezember 1863 fand 
die erste Landtagssitzung statt. 

Schwemerotlaus. Die feit einigen Wochen hin 

Heber Fortschritt und Betragen der Schüler 
wird deren Eltern, respektive Vormündern von 
der Schulleitung im Wintersemester zweimal, im 
Sommersemester wenigstens einmal Bericht er -
stattet; am Schlüsse des' SchuljaHlres werden 
schriftliche Zeugnisse autztzestjellt. 
^ Wogen Ungchiorsams! vder Unsittlichkeit tön-
nen Schlüter jederzeit !oon der Anstalt entlassen 
werden. 'Die für  die Elementar- und Fortbi l
dungsschulen beMenden allgemeinen BorschriP-
ten, insbesondere jene -über Anhörung der Schul-
messe. Besuch des öffentlichen Gottesdienstes' usw. 
finden auch auf diese Schule Anwendung 

Hinsichtlich der religiösen Uebungen haben sich die 
SchUer an  die Weisungen 'ihrer Seelsorger Int 
halten. . 

Leihsriplcrn. ? 
I. Klasse. 

1. Religion. Zwei Stunden wöchentlich (Ka
techismus und bibl. Geschichte). Lchrziel und 

^Lehrmittel werden von der kirchlichen BehKrtie 
bestimmt. ' 


